
  
 

 

BAULEITPLANUNG DER STADT VOLKMARSEN,  
 

5. Änderung des Bebauungsplanes „In der Wittmarzweite / Vor dem Walder-
berge 

 

Bebauungsplan nach § 13a BauGB - Bebauungsplan der Innenentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregun-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volkmarsen und Lichtenfels, den 28.06.2021 
 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Deutscher Wetterdienst  31.05.2021 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 18.06.2021 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.2 Umwelt - Natur- und Landschaftsschutz   

 
28.06.2021 

GASCADE Gastransport GmbH 21.06.2021 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen 

 
08.06.2021 

Landesverband der jüdischen Gemeinden Hessen  
Netcom Kassel - Trassenauskunft  

31.05.2021 
09.06.2021 

  
 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr  

 
26.05.2021 

Direktion Bundesbereitschaftspolizei  
Eisenbahn Bundesamt 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentlicher Personennahverkehr  

28.05.2021 
28.05.2021 
 
26.05.2021 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  28.06.2021 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 02.06.2021 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.2 Umwelt - Wasser- und Bodenschutz 
Fachdienst 6.3 Landwirtschaft  

 
25.06.2021 
21.06.2021 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen  
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  
Dezernat 31.5 - Kommunales und industrielles Abwasser, Ge  
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe  
Dezernat 34    - Bergaufsicht 

 
04.06.2021 
31.05.2021 
 
28:05:2021 
07.06.2021 

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG 23.06.2021 
 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Agentur für Arbeit Korbach 
Amt für Bodenmanagement Korbach 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 5.2 Brand- und Katastrophenschutz  
Fachdienst 6.1 Umwelt - Bauen 
AVACON AG Prozesssteuerung – DGP 
Bischöfliches Generalvikariat Fulda 
Bodenverband Waldeck-Frankenberg   
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas etc., Referat 226 Richtfunk  
BUND Landesverband Hessen e.V.  
Bund für Umwelt und Naturschutz – Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
Deutsche Bahn AG – DB Immobilien Region Mitte 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Post - Niederlassung Brief 
Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Südwest  
Die Christengemeinschaft Deutschland  
EAM Energienetz Mitte 
Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck 
Handelsverband Hessen e.V.  
Hessisch- Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. KV Waldeck -FKB. 
Hessischer Rundfunk 
Kirchenkreisamt 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege  
Landesverband Hessen für Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V.  
Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Hessen e.V.  
Nordhessischer Verkehrsverbund-NVV 
Polizeipräsidium Nordhessen 
Schutzgem. Deutscher Wald – Landesverband Hessen e.V.  
TenneT TSO GmbH stromübertragungs gmbH 
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen   

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 31.05.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 

 

 
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH mit Schreiben vom 18.06.2021  

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Einwände gegen die geplanten Änderungen des Bebauungs-
planes vorzubringen sind, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Aussage, dass Netzverstärkung zur Errichtung von Ladesäulen erforderlich sind, 
wird zur Kenntnis genommen 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.2 Umwelt - Natur- und Landschaftsschutz mit Schreiben vom 28.06.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass artenschutzrechtliche Verstöße bei der Umsetzung ausgeschlos-
sen werden müssen, wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: 
Den gesetzlichen Anforderungen wird grundsätzlich Rechnung getragen. Die Umweltprü-
fung wurde auf Grundlage einer Biotoptypenkartierung und Begehung mit anschließender 
Habitatanalyse durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse trifft der Be bauungsplan die pla-
nungsrechtliche Festsetzung, dass der Baumbestand vor Baubeginn oder Rodungsmaß-
nahmen auf besetzte Quartiere in Form von Brut - und Wohnstätten oder Baumhöhlen zu 
untersuchen ist.  
 
Der Anregung, die Gehölze durch Planzeichnung zeichneris ch festzusetzen, wird 
nicht gefolgt.  
Erläuterung: 
Der Bebauungsplan trifft die planungsrechtliche Festsetzung, dass d ie vorhandenen Ge-
hölzstrukturen grundsätzlich zu erhalten sind. Falls Gehölze entfernt müssen, sind diese 
im Verhältnis 1:3 bei Bäumen und im Maßstab 1:1 bei Sträuchern innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereiches zu ersetzen. Hierdurch wird ein möglicher Verlust kompensiert. 
Eine planzeichnerische Festsetzung ist daher nicht zwingend erforderlich.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
Gascade Transport GmbH mit Schreiben vom 21.06.2021  

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen mit Schreiben vom 0 8.06.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen, dass bei einem Rückstau auf der Landesstraße die verkehrliche Er-
schließung über eine Linksabbiegespur zu erfolgen hat und die Kostentragung der 
Stadt Volkmarsen obliegt, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
 

  



 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. Der Magistrat wird beauftragt den Beschluss, dessen 
Veröffentlichung und eine Kopie des gültigen Bebauungsplanes an den Straßenbau-
lastträger zu versenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

 

 
Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen mit Schreiben vom 31.05.2021  

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

 

 
Netcom Kassel – Trassenauskunft mit Schreiben vom 09.06.2021  

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die technischen Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

 
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen 14.06.2021 
 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Gemeindevorstand der Gemeinde Breuna 
Magistrat der Stadt Wolfhagen 
Bürgermister der Hansestadt Warburg  
Magistrat der Stadt Diemelstadt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Magistrat der Stadt Bad Arolsen mit Schreiben vom 14.06.2021  

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 




